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 Veröffentlicht am 29.10.1992

Norm

VersVG §16

Rechtssatz

Für die Übernahme der Gefahr erhebliche Umstände können auch subjektive Umstände sein, die die Entstehung von

ersatzp3ichtigen Schäden mehr oder weniger wahrscheinlich machen, auch Tatsachen, die auf Umstände dieser Art

hindeuten oder zu ihrer Feststellung führen könnten, sogenannte indizierende Umstände. Dazu gehören namentlich in

der Lebensversicherung symptomatische Beschwerden.
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